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10. In § 43 Abs. 5 erhält Satz 2 folgende Fassung: 
"Sie muß eine einjährige Tätigkeit als Bauleiter und 
eine vierjährige Tätigkeit gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 2, in 
der Standsicherheitsnachweise angefertigt und ge
prüft wurden, umfassen." 

11. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
"Einstellung oder Übernahme in das Beamtenver
hältnis auf Probe, Probezeit" 

b) Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt: 
,,(1) In das Beamtenverhältnis auf Probe darf 
eingestellt oder übernommen werden, wer das 
35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat." 

c) Die bisherigen Absätze 1 bis 3 werden Absätze 2 
bis 4. 

d) In dem neuen Absatz 4 werden die Wörter "Absatz 
2" durch die Wörter "Absatz 3" ersetzt. 

12. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
"Einstellung oder Übernahme in das Beamtenver
hältnis auf Probe, Probezeit" 

b) Es wird folgender neuer Absatz 1 !:!lIl15t!LU.15L; 

,,(1) Als Laufbahnbewerber darf in die in diesem 
Abschnitt genannten Laufbahnen in das Beamten
verhältnis auf Probe eingestellt oder übernommen 
werden, wer das 35. Lebensjahr noch nicht vollen
det hat." 

c) Die bisherigen Absätze 1 bis 4 werden Absätze 2 
bis 5. 

d) In dem neuen Absatz 3 werden in Buchstabe a die 
Wörter ,,§ 29 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und § 39 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2" durch die Wörter ,,§ 29 
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 und § 39 Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 3" ersetzt; in Buchstabe b werden die Wörter 
,,§ 35 Abs. 2, § 44 Abs. 2" durch die Wörter ,,§ 35 
Abs. 3, § 44 Abs. 3" und die Wörter ,,§ 29 Abs. 1" 
durch die Wörter ,,§ 29 Abs. 2" ersetzt. 

e) In dem neuen Absatz 4 werden die Wörter "Absatz 
2" durch die Wörter "Absatz 3" ersetzt. 

13. In § 62 a werden in Absatz 2 nach den Wörtern 
"Ministerium für Schule und Weiterbildung" die 
Wörter "oder die von ihm beauftragte Stelle" einge
fügt. 

14. In § 67 Abs. 2 Nr. 2 werden nach den Wörtern ,,§ 32 
Abs. 4" die Wörter ,,§ 40 Satz 2 Nr. 2," eingefügt. 

15. § 84 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 
,,.1. dem Höchstalter für die Einstellung oder 
Ubernahme in das Beamtenverhältnis auf 
Probe: § 6 Abs. 2 und 3, § 18 Abs. I, § 22 Abs. 1, 
§ 25 Abs. I, § 29 Abs. 1, § 35 Abs. 1, § 39 Abs. 1, 
§ 44 Abs. 1 und § 52 Abs. 1,"; 

bb) Nummer 2 erhält Fassung: 
,,2. der Probezeit und der Mindestprobezeit: 
§ 18 Abs. 2, § 22 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4, § 25 
Abs. 2 und 4, § 29 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4, § 35 
Abs. 2 und 4, § 39 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4, § 44 
Abs. 2 und 4, § 46 Abs. 1 und 3, § 52 Abs. 2,"; 

cc) in den Nummern 5 und 6 werden nach den 
Wörtern ,,§ 40" jeweils die Wörter "Satz 1" 
eingefügt; 

b) in Absatz 3 werden in Nummer 3 nach den Wörtern 
,,§ 40" die Wörter "Satz 1" eingefügt. 

16. In § 85 werden nach den Wörtern ,,§ 40" die Wörter 
"Satz 1" eingefügt. 

17. § 89 Abs. 8 erhält Fassung: 
,,(8) D!e in § 6 in der Fassung der Elften Verordnung 
zur Anderung dieser Verordnung festgesetzten 
Höchstaltersgrenzen gelten für 

a) Bewerber, die am 1. September 1998 eine Einstel
lungszusage für einen Vorbereitungsdienst oder 
für die Ableistung einer hauptberuflichen Tätig
keit im öffentlichen Dienst zum Zweck der Uber
nahme in das Beamtenverhältnis auf Probe besit
zen, 

b) Beamte, die sich am 1. September 1998 im Beam
tenverhältnis auf Widerruf befinden und die 
weHs in §§ 18 Abs. 1, 22 Abs. 1, 29 Abs. 1, 39 Abs. 1 
und 52 Abs. 1 festgesetzte Höchstaltersgrenze bei 
einer Übernahme in das Beamtenverhältnis auf 
Probe überschritten hätten, 

c) Angestellte, die bereits vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung eine hauptberufliche Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst zum Zweck der Übernahme in 
das Beamtenverhältnis auf Probe aufgenommen 
und bis zum Ablauf der hauptberuflichen Tätig
keit einen Antrag auf Übernahme gestellt haben 

fort." 

18. In der Anlage 2 wird nach Nummer 3.7 folgende 
Nummer 3.8 angefügt: 

,,3.8 Nichttechnischer Dienst, 
in dem überwiegend Kennt
nisse in der gesetzlichen 
Unfallversicherung erfor
derlich sind 

Absolvent der Pri
vaten Fachhochschule 
des Bundesverbandes 
der Unfallversiche
rungsträger 
Bad Hersfeld 
(Diplom-Prüfung)" 

19. Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1.9 wird vor dem Wort "Geographen" 
das Wort "Biologen;" eingefügt; 

b) In Nummer 2.19 wird vor dem Wort "Chemiker" 
das Wort "Biologen;" eingefügt; 

c) In Nummer 2.21 werden nach dem Wort "Weiter
bildung" die Wörter '" Ministerium für Wissen
schaft und Forschung" eingefügt. 

ArtikelII 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 11. November 1997 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
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Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

Der Innenminister 
zugleich für den Finanzminister 

Franz-J osef K n i 01 a 

- GV. NW. 1997 S. 396. 

Gesetz 
zur Änderung des Personalausweisgesetzes NW 

Vom 11. November 1997 

Der Landtag hat das Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikell 

§ 10 des Personalausweisgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Personalausweisgesetz NW PAuswG NW) vom 19. Mai 
1987 (GV. NW. S. 170), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. November 1992 (GV. NW. S. 446), wird aufgehoben. 
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Artikel 2 

Bis eine Gebührenregelung für die Ausstellung des 
vorläufigen Personalausweises auf der Grundlage des 
Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
erfolgt ist, sind weiterhin Gebühren nach § 10 des 
Personalausweisgesetzes Nordrhein-Westfalen zu erhe
ben. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 11. November 1997 

Die Landesregierung 
N ordr hein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Johannes Ra u 

Der Innenminister 

Franz-Josef Kniola 

- GV. NW. 1997 S. 397. 
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